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667/A XXVIII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Josef Muchitsch, Mag. Christoph Pramhofer,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das 
Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz und das 
Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz 
geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz –
 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2025, wird wie folgt 
geändert: 

 

 Im § 7 Z 4 lit. f wird die Wortfolge „von unabhängigen 
Verwaltungssenaten“ durch die Wortfolge „eines 
Landesverwaltungsgerichtes“ ersetzt. 

 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind von den im § 4 genannten Personen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert 
(teilversichert): 

 § 7. Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind von den im § 4 genannten Personen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert 
(teilversichert): 

 1. …    1. … 

 4. in der Pensionsversicherung, wenn das ihnen aus 
einem oder mehreren 
Beschäftigungsverhältnissen im Sinne der lit. a 

   4. in der Pensionsversicherung, wenn das ihnen aus 
einem oder mehreren 
Beschäftigungsverhältnissen im Sinne der lit. a 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
bis p im Kalendermonat gebührende Entgelt den 
im § 5 Abs. 2 genannten Betrag übersteigt 

bis p im Kalendermonat gebührende Entgelt den 
im § 5 Abs. 2 genannten Betrag übersteigt 

 a) …    a) … 

 f. Dienstnehmer hinsichtlich einer 
Beschäftigung in einem Dienstverhältnis zu 
einer der im § 5 Abs. 1 Z 3 lit. a bezeichneten 
Gebietskörperschaften sowie von solchen 
Körperschaften verwalteten Betrieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds oder zu 
einem anderen Dienstgeber – ausgenommen 
die unkündbaren Bediensteten der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau sowie die 
Mitglieder von unabhängigen 
Verwaltungssenaten gemäß § 5 Abs. 1 Z 12 –
, wenn 

   f. Dienstnehmer hinsichtlich einer 
Beschäftigung in einem Dienstverhältnis zu 
einer der im § 5 Abs. 1 Z 3 lit. a bezeichneten 
Gebietskörperschaften sowie von solchen 
Körperschaften verwalteten Betrieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds oder zu 
einem anderen Dienstgeber – ausgenommen 
die unkündbaren Bediensteten der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau sowie die 
Mitglieder von unabhängigen 
Verwaltungssenateneines 
Landesverwaltungsgerichtes gemäß § 5 
Abs. 1 Z 12 –, wenn 

 aa. sie in dieser Beschäftigung nach den 
Vorschriften über die 
Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter versichert sind oder wenn 
ihnen durch eine eigene 
Krankenfürsorgeeinrichtung des 
Dienstgebers mindestens die Leistungen 
der Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter gesichert sind und 

   aa. sie in dieser Beschäftigung nach den 
Vorschriften über die 
Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter versichert sind oder wenn 
ihnen durch eine eigene 
Krankenfürsorgeeinrichtung des 
Dienstgebers mindestens die Leistungen 
der Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter gesichert sind und 

 bb. ihnen aus ihrem Dienstverhältnis keine 
Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z 3 lit. b und des § 6 zusteht; 

   bb. ihnen aus ihrem Dienstverhältnis keine 
Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z 3 lit. b und des § 6 zusteht; 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 2  

 Änderung des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gemäß den 
legistischen Richtlinien (leg. RL) neben dem Kurztitel 
auch eine allfällige Abkürzung verwendet werden. Daher 
müsste es im Eingang richtig lauten:  

Das Beamten- Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz – B-KUVG, …, wird wie folgt 
geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Beamten- Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, 
wird wie folgt geändert: 

 

 § 1 Abs. 1 Z 16 entfällt.  

§ 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung 
sind, sofern nicht eine Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 
gegeben ist, versichert: 

 § 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung 
sind, sofern nicht eine Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 
gegeben ist, versichert: 

 1. …    1. … 

 16. der Amtsführende Präsident eines 
Landesschulrates oder des Stadtschulrates für 
Wien; 

   16. der Amtsführende Präsident eines 
Landesschulrates oder des Stadtschulrates für 
Wien; 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008215
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008215
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung des Selbständigen-
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz –
 SVSG, BGBl. I Nr. 100/2018, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, wird wie folgt 
geändert: 

 

 Im § 31 Abs. 6 wird der Ausdruck „Der Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz“ durch den Ausdruck „Die 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz“ ersetzt. 

 

(6) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz hat nach Anhörung des 
Dachverbandes und nach Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Finanzen Weisungen zu erlassen 

 (6) Der BundesministerDie Bundesministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat nach Anhörung des 
Dachverbandes und nach Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Finanzen Weisungen zu erlassen 

 1. für die Rechnungsführung inklusive 
Gebarungsvorschau, die Rechnungslegung 
sowie die Erstellung des Jahresvoranschlages 
und des Jahresberichtes (Abs. 1 und 5) sowie 

   1. für die Rechnungsführung inklusive 
Gebarungsvorschau, die Rechnungslegung 
sowie die Erstellung des Jahresvoranschlages 
und des Jahresberichtes (Abs. 1 und 5) sowie 

 2. für die statistischen Nachweisungen (Abs. 2).    2. für die statistischen Nachweisungen (Abs. 2). 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010531
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010531



